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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 10. Oktober 1919.)
Dem zum mexikanischen Generalkonsul in Bern ernannten

Herrn Manuel Bauche Alca lde wird das Exequatur erteilt.

#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und ändern Verwaltungsstellen des Bundes.

Zulassung von Elektrizitätsverbrauchsmessersystemen
zur amtlichen Prüfung und Stempelung.

Auf Grund des Art. 25 des Bundesgesetzes vom 24. Juni
1909 über Mass und Gewicht und'gemäss Art. 16 der Vollziehungs-
verordnung vom 9. Dezember 1916 betreffend die ämtliche Prüfung
und Stempelung von Elektrizitätsverbrauchsmessern hat die eidg.
Mass- und Gewichtskommission die nachstehenden Verbrauchs-
messersysteme zur amtlichen Prüfung und Stempelung zugelassen
und ihnen die beifolgenden Systemzeichen erteilt:
Fabrikant: Fabrique d'appareils Electriques „Chasseral", S.A.

St-Imier.

S Induktionszähler für mehrphasigen Wechselstrom, Type
T 3, für Drehstrom ohne Nulleiter; für Drehstrom mit
Nulleiter bei Einführung von nur 2 Phasen und dem
Nulleiter, sowie für verketteten und unverketteten
Zweiphasenstrom.

Fabrikant: Brown, Boveri & Cie. A.-G. in Baden.

S Stromwandler, Typen E 10, E 10 a bis g
von 16 2/3 Perioden an aufwärts.

Fabrikant : Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel
d'Usines à Gaz, Paris.

S Induktionszähler für einphasigen Wechselstrom (Zwei-
und Dreileiter), Type A. C. T. III.

B e r n , den 13. Oktober 1919.
Der Präsident

der eidg. Mass- und Gewichtskommission :
J. Landry.
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